
 

 

 

 
 
Stadt Gütersloh     FB 32.1     33326 Gütersloh 

 

 
 
Stadt Gütersloh 

FB 66, Herrn Siewert 
Berliner Str. 70 

33330 Gütersloh 
 
 
 
 
 

 

Stadt Gütersloh 

Berliner Straße 70 

33330 Gütersloh 

www.guetersloh.de 

kontakt@guetersloh.de 

Telefonzentrale: 05241 / 82 - 1 

Telefaxzentrale: 05241 / 82 - 20 44 

Bankverbindungen 

Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold 

IBAN: DE71 4785 0065 0000 0000 18, BIC: WELADED1GTL 

Volksbank in Ostwestfalen.: 

IBAN: DE63 4786 0125 0105 2056 00, BIC: GENODEM1GTL 

Postbank: 

IBAN: DE66 2501 0030 0003 6753 06, BIC: PBNKDEFF 
Steuer-Nr.: 351 592 504 92  Ust.-Identifikationsnr.: DE 126795250 

Für einen persönlichen Termin erreichen 

Sie uns unter der E-Mail-Adresse 

ordnungsamt.stadt@guetersloh.de 

oder über unsere Internetseite 

www.guetersloh.de unter Rathausöffnung 

oder den entsprechenden QR-Code rechts 

Datenschutzhinweise finden Sie unter:  

http://www.stadt.gt/ds-ordnung 
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Ordnung 
  Auskunft erteilt Frau Kavuncu 

 

Telefon  82 - 3209 

Telefax  82 - 3291 

E-Mail aord@guetersloh.de 

 

Gebäude Rathaus II, Berliner Straße 70, 

33330 Gütersloh 

Zimmer Besucherzentrum 

Ihr Schreiben vom  

Ihr Zeichen  

Mein Zeichen 32.1/00226-2026-10/ 

kav/ 205.11 

Datum 13.01.2026 

-  
 
 
          

Kampfmittelbeseitigung 
hier: Gütersloh, Hermann-Simon-Straße  -  Neubau der Straßenbrücke  

Fundstellen-Nr. 22.05.01.01(57-02-07389) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das o.a. Vorhaben ist durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung 
Arnsberg geprüft worden. Hinsichtlich der von Ihnen beantragten Strecke wurde teilweise 
eine Bombardierung festgestellt (siehe u.a. LBA-Kartenausschnitt). 
 
In dem blau schraffierten Bereich sind Bombardierungen festgestellt worden. Da-
her sind hier die beabsichtigten Erdarbeiten mit möglichst geringem Energieein-
trag und mit der gebotenen Vorsicht durchzuführen. Sollten bei den Ausschach-
tungsarbeiten verdächtige Gegenstände entdeckt werden oder außergewöhnliche 
Bodenverfärbungen auftreten, sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort 
einzustellen und die Ordnungsbehörde zu benachrichtigen. 
 
Im Übrigen wird auf die Anwendung der Anlage 1 der „Technischen Verwaltungsvor-
schrift für die Kampfmittelbeseitigung (TVV KpfMiBesNRW) verwiesen. Die TVV KpfMi-
BesNRW finden Sie im Internet unter http: www.mik.nrw.de/sch/725.htm. 
 
In dem gelb gekennzeichneten Bereich sind keine Kampfmittelgefährdungen festgestellt 
worden. Das Vorhaben wird hier ohne besondere Maßnahmen zur Durchführung freige-
geben. 
    
 
Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
                        
Mit freundlichen Grüßen  

mailto:ordnungsamt.stadt@guetersloh.de
http://www.guetersloh.de/
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Im Auftrag  

 
Knappe 
 

 

 


